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Erhöhung der Gewerbesteuer und eine Steigerung der seit
alters erhobenen Taxen und Gebühren zu dienen harre. In
diesen! ergänzten Zustand blieb dann das Steuersystem von
1S65 im Wesentlichen unverändert durch 50 Jahre hindurch
bestehen, — nur in dem gesondert entwickelten Gebührenweien
wurde eine nennenswerte Erweiterung dadurch vorgenommen,
daß die nach österreichischem Vorbild schon in den vierziger
Jahren des 19. Jahrhunderts eingeführte Verlassenschaftsgebühr
erhöht und dadurch eine stärkere Besteuerung der Erbschaften
angebahnt wurde (Gesetz vom 16. Dezember 1912 für Inländer,
vom 4. Dezember 1911 für Ausländer).

Auch hier hat der Weltkrieg umwälzend eingegriffen. Un¬
mittelbar nach seiner Beendigung haben wirtschaftliche Stö¬
rungen bedrohlichster Art, von denen später noch eingehend zu
sprechen ist, die Regierung vor die Notwendigkeit gestellt, eine
beträchtliche Vergrößerung der Landes-Einnahmen herbeizu¬
führen. Tie Gesetze vom 24. Januar 1919, die Verordnung
vom 6. November 1919, die Gesetze voin 31. Januar, 29. Mürz,
11. April 15. Juni, 27. Dezember 1921 und 3. Januar 1922
unternahmen den Versuch, dieses Ziel durch kleine Aenderungen
einzelner Bestimmungen der alten Gesetzgebung, durch Erhö¬
hung der Taxen, Gebühren und Stempel sowie durch Hinzu¬
fügung einer Fahrrad- und Kraftwagensteuer, einer staatlichen
Maischesteuer und einer Aussuhrtaxe für Branntwein zu er¬
reichen. Zu diesem Zweck wurde zunächst für die beiden Teile
oer sogenannten Personal- und Klassensteuer, für die Steuer
von Dienst- und Berusseinkommen wie für die Kapitalrenren¬
steuer gesondert das Prinzip der Progression zur Anwendung
gebracht; dann wurde die Klassensteuer ausgedehnt auf sämtliche
Bezieher eines Lohneinkommens, unter gleichzeitiger Anord¬
nung der Steuer auf dem Wege des Lohnabzugs. Mithin stehen
heute nebeneinander: 1. die Grundsteuer, in wesentlich der
gleichen Form wie zur Zeit ihrer Einführung: 2. die Gewerbe¬
steuer, in ihrem Hauptteil unverändert, für die Fabriken auf
dem Wege der Umbildung zu einer Besteuerung der Rein¬
erträge, für einzelne Neuunternehmungen vertragsmäßig auf
10—30 Jahre pauschaliert; 3. die Klassensteuer, trotz der Be¬
steuerung des Lohnes auch heute noch nur eine Erweiterung
der Steuer von 1865, eine -Besteuerung zweier Einkommens¬
teile, des Gehalt- bezw. Lohneinkommens und der Kapitalrente,
eine spezielle, keine allgemeine Einkommensteuer, jedoch mit
dem der allgemeinen Einkommensteuer entlehnten Prinzip der
Progression. Daneben 4. unverbunden eine Fahrrad- und Auto-
mobilsteuer und eine einzige Verbrauchssteuer, neben dein Zell,
in Gestalt der Maischesteuer. 5. Einige Gebühren, Taren und


